D i e n s t r e i s e g e n e h m i g u n g

Für Frau/Herrn      



Amtsbez.:       

wird eine

Dienstreise nach      


am      
von      
Uhr   bis        
Uhr

genehmigt.

Die Dienstreise ist
 anzutreten an der
 FORMCHECKBOX 

Wohnung


 FORMCHECKBOX 

Dienststelle


zu beenden an der
 FORMCHECKBOX 

Dienststelle


 FORMCHECKBOX 

Wohnung

 FORMCHECKBOX 

Es wird hiermit angeordnet öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen

 FORMCHECKBOX 

Pkw-Benutzung ist möglich

 FORMCHECKBOX 

Für Pkw-Benutzung liegen triftige Gründe nach Nr. 5 der VV zu § 6 LRKG vor (siehe Erläuterungen Rückseite):

     

Datum
Unterschrift d. Schulrats/Schulleiters

PS.: Die Dienstreisegenehmigung ist dem Antrag auf Erstattung der RK anzufügen!

Ein triftiger Grund im Sinne des §6 Abs.1 und 2 liegt vor, wenn

a) die Dienstreise nach Orten führt, die mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln nicht oder nur schwer erreichbar sind;

b) durch die Benutzung des Kraftfahrzeuges voraussichtlich eine erhebliche Zeitersparnis eintritt, so dass z.B. noch weitere, insbesondere termingebundene oder andere dringende Dienstgeschäfte wahrgenommen werden können;

c) auf einer Dienstreise umfangreiches Aktenmaterial, Gegenstände mit größerem Gewicht oder sperrige Gegenstände mitzuführen sind, die auch bei Anlegen eines strengen Maßstabes die Benutzung eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittel unzumutbar erscheinen lassen;

d) die Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel aus einem Grund nicht zugemutet werden kann, der in der Person des Dienstreisenden liegt (z.B. wegen Körperbehinderung)

e) ein sonstiger dienstlicher oder persönlicher Grund bei Anlegen eines strengen Maßstabes die Benutzung des privateigenen Kraftfahrzeuges erfordert.
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